
Welche Steuern können 
auf mich zukommen?

Selbstständig

Selbständigkeit: Welche Steuerklasse?
Es gibt sechs verschiedene Steuerklassen, mit denen der Lohnsteuerabzug für 

Arbeitnehmer geregelt wird. Selbständige müssen für sich selbst keine Lohnsteuer 
abführen, sondern sie zahlen eine Einkommensteuer.

www.tipps-selbstaendig-machen.de

die Steuer

Wer sich selbständig macht, 
hat oft andere Dinge im Kopf 
als Steuern. Doch um dieses 
Thema kommt niemand 
herum.

Wichtige Steuerarten

 für Selbstständige

Du musst als Selbständiger Einkommensteuer 
auf dein zu versteuerndes Einkommen zahlen. 
Der Steuersatz reicht von 14 bis hin zu 45 %. Die 
Höhe des Steuersatzes orientiert sich an der 
Höhe des Einkommens. Allerdings gibt es eine 
Ausnahme: Liegt bei dir als Selbstständiger das 
zu versteuernde Einkommen unter 9.408 Euro 
(Stand 2020), ist der Betrag von der 
Einkommensteuer befreit.

Die Einkommensteuer

Als Selbstständiger bezahlst du 
Rechnungen. Du kannst die Umsatzsteuer 
in Ausgaben für dein Unternehmen von 
der eigenen zu zahlenden Umsatzsteuer 
abziehen. Dies wird auch als 
Vorsteuerabzug bezeichnet.

Vorsteuerabzug bei 

der Umsatzsteuer

Umgangssprachlich und auf Rechnungen 
wird sie gern als Mehrwertsteuer 
bezeichnet. Sie liegt in der Regel bei 19 %. 
Für Güter des täglichen Bedarfs fallen nur 
7 % an. Nicht jeder Selbstständige fällt 
unter die Umsatzsteuerpflicht.

Die Umsatzsteuer

Darfst du die Kleinunternehmerregelung 
nutzen, stellst du deine Rechnungen nur 
mit dem Netto-Betrag aus. Du hast also 
keine Umsatzsteuer auszuweisen. Du 
kannst dann jedoch keine Vorsteuer 
abziehen.

Wer als Selbständiger Angestellte hat, 
muss eine weitere Steuer zahlen: die 
Lohnsteuer. Darüber hinaus fallen die 
Sozialversicherungsbeiträge für die 
Mitarbeiter an.

Die Lohnsteuer

Du musst als Selbständiger Gewerbesteuer 
zahlen, wenn du gewerblich tätig bist. 
Freiberufler sind davon nicht betro�en.

Die Gewerbesteuer

Vorsteuer und selbständig

ohne Umsatzsteuer

+ 19 % Mehrwertsteuer

= € 297.50

€ 250 

0% Einkommensteuer, wenn 
nur bis zu 9.408 Euro pro Jahr 

verdient werden.

14% ab 9.160 Euro

45% ab 265.327 Euro

42% ab 55.961 Euro

ZAHLEN


